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16. nimmt Kenntnis von dem Bericht des General-
sekretärs387 und ersucht ihn, weiter die Auffassungen der Mit-
gliedstaaten und der zuständigen Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen einzuholen und der Generalversamm-
lung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung einen sachbezoge-
nen Bericht zu diesem Thema vorzulegen, dem diese Auffas-
sungen zugrunde liegen und der Empfehlungen darüber ent-
hält, wie die Auswirkungen der Globalisierung auf den vollen
Genuss aller Menschenrechte bewältigt werden können.

RESOLUTION 65/217

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 21. Dezember 2010,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 131 Stimmen bei
53 Gegenstimmen und keiner Enthaltung, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/65/456/Add.2 (Part II), Ziff. 135)388:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Antigua und Barbu-
da, Arabische Republik Syrien, Argentinien, Armenien, Aserbai-
dschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat),
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi,
Chile, China, Costa Rica, Demokratische Republik Kongo, Demo-
kratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik
Laos, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El
Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada,
Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras,
Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika,
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasach-
stan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo,
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sowie daran erinnernd, dass die Staaten auf der vom
14. bis 25. Juni 1993 in Wien abgehaltenen Weltkonferenz
über Menschenrechte aufgefordert wurden, alle nicht im Ein-
klang mit dem Völkerrecht und der Charta stehenden einseiti-
gen Maßnahmen zu unterlassen, die die Handelsbeziehungen
zwischen den Staaten behindern und der vollen Verwirkli-
chung aller Menschenrechte im Wege stehen394 und die außer-
dem die Handelsfreiheit ernsthaft gefährden,

eingedenk aller Bezugnahmen auf diese Frage in der am
12. März 1995 vom Weltgipfel für soziale Entwicklung ver-
abschiedeten Kopenhagener Erklärung über soziale Entwick-
lung395, der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing,
die am 15. September 1995 von der Vierten Weltfrauenkonfe-
renz verabschiedet wurden396, der Istanbul-Erklärung über
menschliche Siedlungen und der Habitat-Agenda, die am
14. Juni 1996 von der zweiten Konferenz der Vereinten Na-
tionen über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) verab-
schiedet wurden397, sowie in ihren fünfjährlichen Überprüfun-
gen,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die negativen
Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen auf die inter-
nationalen Beziehungen, den Handel, die Investitionen und
die Zusammenarbeit,

mit dem Ausdruck ihrer ernsthaften Besorgnis darüber,
dass die Lage der Kinder in einigen Ländern durch einseitige
Zwangsmaßnahmen beeinträchtigt wird, die weder mit dem
Völkerrecht noch mit der Charta im Einklang stehen, die Han-
delsbeziehungen zwischen den Staaten und die volle Ver-
wirklichung der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung
behindern und dem Wohlergehen der Bevölkerung in den be-
troffenen Ländern entgegenstehen, mit besonders schweren
Folgen für Frauen und Kinder, einschließlich Jugendlicher,

tief besorgt darüber, dass trotz der Empfehlungen, die
von der Generalversammlung, dem Menschenrechtsrat, der
Menschenrechtskommission und den in jüngster Zeit veran-
stalteten großen Konferenzen der Vereinten Nationen zu die-
ser Frage verabschiedet wurden, und im Widerspruch zum
allgemeinen Völkerrecht und zu der Charta nach wie vor ein-
seitige Zwangsmaßnahmen erlassen und angewandt werden,
mit allen ihren negativen Auswirkungen, namentlich ihren

extraterritorialen Wirkungen, auf die sozialen und humanitä-
ren Tätigkeiten und auf die wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung der Entwicklungsländer, wodurch zusätzliche Hin-
dernisse für den vollen Genuss aller Menschenrechte durch
Völker und Einzelpersonen errichtet werden, die der Herr-
schaftsgewalt von Drittstaaten unterstehen,

eingedenk aller extraterritorialen Wirkungen einseitiger
gesetzgeberischer, administrativer und wirtschaftlicher Maß-
nahmen, Politiken und Praktiken mit Zwangscharakter, die
sich gegen den Entwicklungsprozess und die verstärkte Gel-
tendmachung der Menschenrechte in den Entwicklungslän-
dern richten und die volle Verwirklichung aller Menschen-
rechte behindern,

erneut erklärend, dass einseitige Zwangsmaßnahmen
ein wesentliches Hindernis für die Umsetzung der Erklärung
über das Recht auf Entwicklung398 darstellen,

unter Hinweis auf den gemeinsamen Artikel 1 Absatz 2
des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische
Rechte399 und des Internationalen Paktes über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte399, in dem es unter anderem
heißt, dass ein Volk in keinem Falle seiner eigenen Existenz-
mittel beraubt werden darf,

Kenntnis nehmend von den fortlaufenden Bemühungen
der Offenen Arbeitsgruppe des Menschenrechtsrats über das
Recht auf Entwicklung und insbesondere in Bekräftigung ih-
rer Kriterien, nach denen einseitige Zwangsmaßnahmen eines
der Hindernisse für die Umsetzung der Erklärung über das
Recht auf Entwicklung darstellen,

1. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, die Verab-
schiedung oder Anwendung einseitiger Maßnahmen einzu-
stellen, die nicht im Einklang mit dem Völkerrecht, der Char-
ta der Vereinten Nationen und den die friedlichen Beziehun-
gen zwischen den Staaten regelnden Normen und Grundsät-
zen stehen, insbesondere von Zwangsmaßnahmen mit allen
ihren extraterritorialen Wirkungen, welche die Handelsbezie-
hungen zwischen den Staaten behindern und so der vollen
Verwirklichung der in der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte400 und anderen internationalen Rechtsakten auf
dem Gebiet der Menschenrechte verkündeten Rechte im Weg
stehen, insbesondere dem Recht von Einzelpersonen und Völ-
kern auf Entwicklung;

2. fordert alle Staaten außerdem nachdrücklich auf,
keinerlei einseitige Maßnahmen zu verabschieden, die nicht
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Kinder und Frauen, in den betroffenen Ländern verhindern,
ihr Wohlergehen einschränken und Hindernisse für den vol-
len Genuss ihrer Menschenrechte aufwerfen, einschließlich
des Rechts eines jeden Menschen auf einen für seine Gesund-
heit und sein Wohlergehen angemessenen Lebensstandard so-
wie seines Rechts auf Nahrung, medizinische Versorgung
und Bildung und die notwendigen sozialen Dienste, sowie si-
cherzustellen, dass Nahrungsmittel und Medikamente nicht
als politisches Druckmittel eingesetzt werden;

3. wendet sich entschieden gegen den extraterritoria-
len Charakter derjenigen Maßnahmen, die zusätzlich die Sou-
veränität von Staaten bedrohen, und fordert in diesem Zusam-
menhang alle Mitgliedstaaten auf, diese Maßnahmen weder
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hin ihre Auffassungen und Auskünfte über die Implikationen
und negativen Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen
auf ihre Bevölkerung einzuholen und der Generalversamm-
lung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung einen analyti-
schen Bericht dazu vorzulegen, und erklärt erneut, dass prak-
tische Präventivmaßnahmen in dieser Hinsicht hervorzuhe-
ben sind;

16. beschließt, diese Frage auf ihrer sechsundsech-
zigsten Tagung unter dem Unterpunkt „Menschenrechtsfra-
gen, einschließlich anderer Ansätze zur besseren Gewährleis-
tung der effektiven Ausübung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten“ mit Vorrang zu behandeln.

RESOLUTION 65/218

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 21. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/65/456/Add.2 (Part II), Ziff. 135)402.

65/218. Stärkung der internationalen Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Menschenrechte

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Entschlossenheit, im Sinne der
Charta der Vereinten Nationen, insbesondere des Artikels 1
Absatz 3, sowie der einschlägigen Bestimmungen der Erklä-




